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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1979

Norm

ABGB §1327 a

ABGB §1327 c2

ABGB §1327 d

EKHG §12 Abs2

FamLAG §12a

Rechtssatz

Die Familienbeihilfe ist weder beim Einkommen des Getöteten noch bei dem des Kindes zu berücksichtigen, wenn

nach dem Tode des im Bezug der Familienbeihilfe stehenden Unterhaltsp6ichtigen jemand anderer die Beihilfe

bezieht. Da der Getötete durch die Beihilfegewährung für das Kind nicht den vollen, sondern nur den über die Höhe

der Familienbeihilfe hinausgehenden restlichen Unterhaltsbedarf zu befriedigen bräuchte, entgeht dem Kinde, wenn

nach dem Tode ein anderer die Familienbeihilfe bezieht, nur die Leistung, die der Getötete über die Zuwendung der

Beihilfe hinaus erbracht hat. Nur diese Leistung muß der Schädiger dem Kinde ersetzen, da das Kind als Entgang nur

soviel zu bekommen hat, daß die Leistung des Schädigers und die dem Kinde zukommende Familienbeihilfe - ohne

Rücksicht darauf, ob es diese selbst bezieht oder ob sie ein anderer für das Kind bezieht - die Höhe des von dem

Getöteten gewährten Unterhaltes zuzüglich der Beihilfe erreicht, nicht aber diese Höhe übersteigt. (ZVR 1970/78, 2 Ob

218/72, 2Ob219/72, 2Ob132/74).
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